
Ordnungsgemäße Klageerhebung

Zulässigkeit etwaiger Klageänderung

Gerichtsbezogen

Parteibezogen

Streitgegenstandsbezogen

Rechtsschutzbedürfnis

besondere Prozessvorauss.

Allgemeines

Einredebezogen

Zulässigkeitsvoraussetzungen

§ 253 II

Dtsch. Gerichtsbarkeit

Zulässigkeit des RW

örtliche Z.

Sachl. Z.
KfH = gesetzlich geregelte 
Geschäftsverteilung KEIN Problem 

der Zulässigkeit

funktionelle Z.

Parteifähigkeit
§50

Rechtsfähigkeit (§ 1 BGB)

Prozessfähigkeit

§52

Fähigkeit, Prozesshandlungen selbst oder 
durch selbstbestellte Vertreter wirksam 
vorzunehmen

Prozessführungsbef.
§51

Die Befugnis, ein Recht im eigenen Namen 
geltend machen zu dürfen

Postulationsfähigkeit Fähigkeit, dem prozessualen Handeln die 
rechtserhebliche Erscheinungsform zu geben

Ordnungsgemäße Vertretung

v.A.w (§ 56 I)

anderw. Rechtshängigkeit§ 261 III Nr. 1

entgegenst. Rechtskraft§ 261 III Nr. 2

Klagbarkeit des Anspruchs

selten wichtig (nur
bei Feststellungs- 
statt Leistungsklagen)

besondere Klagearten

Zum Zeitpunkt der letzten mündl. 
Verhandlung Ausn.: perpetuatio fori

Reihenfolge unerheblich

SG-Vereinbarung

mangelnde Prozesssicherheit

mangelnde Kostenerstattung

gewillkürte Einreden
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